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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Kunden  

der Fa. ERKA Maschinenbau GmbH  

Barler Straße 40  

48683 Ahaus-Wüllen  

  

gültig ab Juni 2021 zur Verwendung gegenüber:   

1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);   

2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen.  

  

I. Allgemeines   

1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen ausschließlich diese Bedingungen (AGB) 

sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende 

Bedingungen des Bestellers erkennt der Lieferer nicht an, es sei denn, er hat 

ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Diese AGB gelten auch dann, wenn der 

Lieferer in Kenntnis entgegenstehender oder von seinen Bedingungen abweichender 

Bedingungen des Bestellers die Lieferungen und Leistungen vorbehaltlos ausführt. 

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen 

Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – 

Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 

werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete 

Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu 

machen.  

  

II. Angebot, Vertragsabschluss und Vertragsgegenstand 

1. Alle Angebote des Lieferers sind freibleibend. Angebote haben eine Gültigkeitsdauer 

von 30 Kalendertagen ab dem Datum der Angebotsabgabe.  

2. Ein Vertrag kommt - mangels besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen 

Auftragsbestätigung des Lieferers zustande.  

3. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen, einschließlich 

dieser AGB, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.  

4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Besteller dem Lieferer oder 

einem Dritten gegenüber abzugeben hat, bedürfen der Textform. 

5. Eine Beratungspflicht übernimmt der Lieferer nur kraft gesondertem Beratungsvertrag 

in Textform. 

6. Durch den Lieferer gemachte Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung 

(z. B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische 

Daten) sowie die Darstellungen desselben (z. B. Zeichnungen und Abbildungen) sind 

nur annähernd maßgeblich und als Durchschnittswerte zu verstehen, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 

voraussetzt. 

7. Außer im Vertrag ausdrücklich vom Lieferer übernommenen Garantien bestehen keine 

weiteren. Insbesondere sind Beschreibungen des Vertragsgegenstands oder des 

Liefer- und Leistungsumfangs, Eigenschaftsfestlegungen und technische Daten nicht 

als Beschaffenheitsgarantie zu verstehen. Eine Garantie gilt nur dann als vom Lieferer 
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übernommen, wenn er mindestens in Textform eine Eigenschaft und/oder einen 

Leistungserfolg als „rechtlich garantiert“ bezeichnet hat. 

8. Bei der gelieferten Ware sind handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die 

aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, 

sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile zulässig und berechtigen 

nicht zu Beanstandungen und Ansprüchen gegenüber dem Lieferer, soweit sie die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen und etwaig 

vereinbarte Spezifikationen eingehalten werden. Vorstehendes gilt auch beim Verkauf 

aufgrund eines Warenmusters. 

9. Fertigt der Lieferer Teile für den Besteller nach dessen Vorgaben (Zeichnungen, 

Muster, Entwürfe etc.) so ist der Lieferer nur dafür verantwortlich, dass das von ihm 

hergestellte Produkt diesen Vorgaben entspricht; für eine bestimmte Eignung des 

Produktes zu einem speziellen Zweck oder für eine bestimmte Lebensdauer hat der 

Lieferer nicht einzustehen. Es ist vorbehaltlich einer ausdrücklichen anderweitigen, 

schriftlich zu treffender Vereinbarung der Besteller dafür verantwortlich, dass sich die 

von ihm beigestellten oder vorgeschlagenen Materialien und Werkstoffe für den 

vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Entspricht das vom Besteller beigestellte 

oder vorgeschlagene Material nicht dessen Vorgaben, sind der Lieferer zu 

Preiskorrekturen berechtigt, wenn sich dadurch die Kostenbasis ändert.  

 

III. Preis, Zahlung und Stornierung   

1. Die Preise verstehen sich in EURO und gelten mangels besonderer Vereinbarung ab 

Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, Transport 

und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen  

Höhe hinzu.  

2. Ab einem Auftragsvolumen von € 20.000,- netto wird, mangels besonderer 

Vereinbarung, die Zahlung ohne jeden Abzug á Konto des Lieferers fällig, und zwar: 

1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,1/3 sobald dem Besteller 

mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind, der Restbetrag innerhalb eines 

Monats nach Gefahrenübergang.  

3. Sollte die Lieferung oder Leistung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen 

und sollten sich die Kosten für Löhne, Material, Verpackungsmaterial, Fracht, Steuern 

oder Abgaben zwischenzeitlich erhöht haben, so kann der vereinbarte Preis 

entsprechend dem Einfluss der vorgenannten Kostenfaktoren angepasst werden. 

Ändert sich der Preis demnach um mehr als 15 % gegenüber dem vertraglich 

vereinbarten Preis, hat der Besteller das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, soweit 

der Lieferer an seinem Preiserhöhungsverlangen trotz Ankündigung der 

Rücktrittsabsicht des Bestellers festhält. 

4. Der Lieferer ist berechtigt, seine Rechnungen ausschließlich elektronisch zu 

übermitteln. 

5. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine 

Gegenansprüche aus demselben Vertragsverhältnis stammen, unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind.  

6. Das Recht des Bestellers, mit Gegenansprüchen aus anderen Rechtsverhältnissen 

aufzurechnen, steht ihm nur insoweit zu, als sie unbestritten oder rechtskräftig 

festgestellt sind.  

 

IV. Lieferzeit, Lieferverzögerung  

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung 

durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 

zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden 

Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen Dokumente wie Zeichnungen, 
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Volumenmodelle, Stücklisten und Fertigungsvorschriften in elektronischer Form etc. 

oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich 

die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu 

vertreten hat.  

2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 

Selbstbelieferung, ordnungsgemäße Eindeckung vorausgesetzt. Sich abzeichnende 

Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit.  

3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk 

des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine 

Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der 

Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.  

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen 

verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat 

nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung 

entstandenen Kosten berechnet.  

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 

sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen, 

zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem 

Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.  

6. Ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt, 

verpflichtet er sich, auf Verlangen des Lieferers in angemessener Frist zu erklären, ob 

er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht.  

7. Der Besteller kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 

zurücktreten, wenn der Lieferer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. 

8. Kommt der Lieferer in Verzug, dann ist seine Haftung für den Ersatz des 

Verzögerungsschadens im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 5 % des Vertragspreises 

begrenzt. Weitere Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 

  

V. Gefahrübergang, Abnahme   

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen 

hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere 

Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen 

hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung 

des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf 

die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.  

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, 

die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der 

Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet 

sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.  

3. Teillieferungen sind zulässig, wenn 

-  die Teillieferung für den Besteller im Rahmen des vertraglichen 

Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

-  die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

-  dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder keine zusätzlichen 

Kosten entstehen (es sei denn, der Besteller erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten 

bereit). 

   

VI. Eigentumsvorbehalt  

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller  

Zahlungen - auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen - aus dem 

Liefervertrag vor.  
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2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 

Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht 

der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.   

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch zur 

Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 

Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.  

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 

der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der 

Besteller zur Herausgabe verpflichtet.  

5. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer den Liefergegenstand nur 

herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.  

  

VII. Haftung für Mängel der Lieferung  

1. Das vom Besteller beigestellte Material muss frei sein von Mängeln, es darf 

insbesondere keine Maß- und Qualitätsabweichungen, wie z.B. Gusslunker, 

aufweisen.  

2. Das dem Lieferer vom Besteller zur Bearbeitung beigestellte Material ist mit 

Lieferschein bzw. unter genauer schriftlicher Angabe von Stückzahl und 

Gesamtgewicht anzuliefern. Für fehlende Teile wird nur Ersatz geleistet, wenn deren 

Anlieferung durch einen vom Lieferer abgezeichneten Anlieferungsschein belegt ist 

und die Gefahr für die fehlenden Teile auf ihn übergegangen ist. Bei Klein- und 

Massenteilen übernimmt der Lieferer für Ausschuss und Fehlmengen bis zu jeweils 3 

% der angelieferten Gesamtmenge grundsätzlich keine Haftung, es sei denn, diese ist 

ausdrücklich schriftlich vereinbart worden.  

3. Soweit ein Mangel besteht, steht dem Lieferer das Wahlrecht zu, ob er Nacherfüllung 

durch Nachlieferung oder Nachbesserung leistet. 

4. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden Gründen 

entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, 

Verwendung von Austauschwerkstoffen, chemisch elektrochemische oder elektrische 

Einflüsse, sofern sie nicht auf das Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind.  

5. Die Anerkennung von Pflichtverletzungen in Form von Sachmängeln bedarf stets der 

Textform. 

6. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des 

Gefahrübergangs (siehe V.1. und V.2. der AGB), im Falle der bestellerseitigen An- oder 

Abnahmeverweigerung vom Zeitpunkt der Bereitstellungsanzeige zur 

Warenübernahme an. Dies gilt nicht bei Bauverträgen, bei Sachen, die entsprechend 

ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen 

Mangelhaftigkeit verursacht haben, bei Ansprüchen wegen Verletzung von Leben, 

Körper und Gesundheit, bei mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch 

den Lieferer oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie für 

Schadensersatzansprüche aus einer Garantie. Unberührt bleiben auch gesetzliche 

Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist des Lieferers 

und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher.  
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IX. Haftung für Schäden 

1. Der Lieferer haftet für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – uneingeschränkt 

a) bei Vorsatz, 

b) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 

c) im Falle des Verzugs, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer Leistungszeitpunkt 

vereinbart war, 

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat, 

e) bei Mängeln des Liefergegenstands, soweit nach Produkthaftungsgesetz für 

Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. 

2. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer ebenfalls, 

im Falle einfacher Fahrlässigkeit jedoch begrenzt auf die Schäden, die er bei 

Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder 

die er bei Beachtung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen und die bei 

bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten 

sind. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, die vertragswesentliche 

Rechtspositionen des Bestellers schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und 

Zweck gerade zu gewähren hat, und solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut hat und vertrauen darf. 

3. Der Lieferer haftet auch für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit entstehen. Sind 

jedoch andere als wesentliche Vertragspflichten verletzt worden und auch andere 

Rechtsgüter als Leben, Körper oder Gesundheit betroffen, so ist seine Haftung im Falle 

grober Fahrlässigkeit ebenfalls begrenzt auf die Schäden, die er bei Vertragsschluss als 

mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Beachtung 

verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen und die bei bestimmungsgemäßer 

Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

4. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

5. Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Haftungsausschlüsse und -begrenzungen gelten 

ebenfalls für entsprechende Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Lieferers. 

6. Soweit die Schadensersatzhaftung dem Lieferer gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 

seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 

X. Schlussbestimmungen, anwendbares Recht, Gerichtsstand  

1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so wird dadurch die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die 

in eine andere Rechtsordnung verweisen. 

3. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Klage bei dem 

Gericht zu erheben, das für den Sitz des Lieferers zuständig ist, sofern es sich beim 

Besteller um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am 

Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.  


